


79
Bianca Boteva-Richter

Die Methode des japanischen Philosophen 
Watsuji Tetsuro und ihre Anwendbarkeit 
im interkulturellen Diskurs der Gegenwart

93
Werner Loh & 
Ram Adhar Mall

Woran müssten sich interkulturelle 
Logik-Forschungen orientieren, wenn sie 
Klärungen anstreben und nicht 
 überwältigen wollten?

7 
Jameleddine Ben Abdeljelil & 

Franz Martin Wimmer
Toleranzkonzepte im 

arabisch-islamischen Kontext

21 
Markus Riedenauer

Aufgeklärte Religion als Bedingung 
interreligiösen Diskurses nach 

Nikolaus Cusanus

35
Elisabeth Holzleithner

Toleranz
Geistesgeschichtliche Perspektiven eines 

umstrittenen Begriffs

51 
Anand Amaladass

Inklusivismus als indische Denkform 
der Toleranz

61
León Olivé

Toleranz und soziale Gerechtigkeit

117
Rezensionen & Tipps

136
IMPRESSUM

137
polylog bestellen

FORU
Mpo ly log



polylog 20
Seite 37

Elisabeth Holzleithner

Toleranz
Geistesgeschichtliche Perspektiven eines umstrittenen Begriffs

Der religiöse Pluralismus ist (wieder) zum 
Problem geworden. Aus historischer Perspek-
tive betrachtet ist das eher die Regel als die 
Ausnahme – die wesentlichen Unterschiede 
liegen darin, welche Religionsgemeinschaften 
oder Glaubensrichtungen miteinander in 
Konflikt stehen und wie die daraus resultie-
renden Kontroversen abgeführt werden. Die 
typische Konstellation sieht in etwa wie folgt 
aus: Eine religiöse Mehrheit steht religiösen 
Minderheiten gegenüber, sei es, dass diese sich 
aufgrund von Glaubensspaltung, Immigration 
oder Konvertierung gebildet haben. 

In Europa waren die Reformationen des 16. 
Jahrhunderts der Ausgangspunkt für große 
Glaubensspaltungen, die zu devastierenden 
religiösen Bürgerkriegen führten. Intoleranz 
gegenüber religiösen Abweichlern zu üben, 
war nicht zuletzt eine Frage politischer Macht: 

Denn die religiöse Einheit eines politischen 
Gebildes galt gemeinhin als notwendige Vo-
raussetzung für dessen gedeihliche Existenz. 
Die Verteidigung der religiösen Einheit war 
dementsprechend ein legitimes Ziel, zu des-
sen Erreichung auch drastische Mittel erlaubt 
waren, wie etwa die Verbrennung von Ket-
zern. Genau hier setzte aber auch die Kritik 
an, die in langsamen Schritten von gelebter 
Intoleranz über zähneknirschende Toleranz 
hin zu moderner Religionsfreiheit führte. Die 
folgenden Ausführungen widmen sich dieser 
Entwicklung und wollen anhand der Befas-
sung mit den Thesen einiger herausragender 
Denker verschiedene Logiken freilegen, die 
einen toleranten und von wechselseitiger An-
erkennung geprägten Umgang mit den reli-
giösen Identitäten der jeweils »anderen« als 
vorzugswürdig auszeichnen. 
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Die Herstellung des Friedens 

und der damit verbundene 

Machterhalt ist hier die 

einzige Begründung, warum die 

Verschiedenheit des Glaubens 

in einem politischen Gebilde 

ertragen werden soll. Das 

Argument ist ein empirisch-

pragmatisches, das auf einer 

bestimmten Wahrnehmung 

der menschlichen Psychologie 

beruht.

Ein politischer Friede: Bodin 

Im Verlauf des 16. Jahrhunderts setzte sich all-
mählich die Einsicht durch, dass es nicht mög-
lich sein würde, zur alten religiösen Einheit 
zurückzukehren. Also musste eine neue Kon-
zeption entwickelt werden, die aufhob, was 
von der alten Idee zu retten war. Auf den Plan 
traten die Politiques, die ebenso in der Politik 
verankert waren wie sie diese theoretisch re-
flektierten (wie Michel de L’Hospital, Kanzler 
von Frankreich unter Katharina von Medici 
von 1560–1568). In ihren Konzeptionen von 
Staatlichkeit befassten sie sich mit der Fra-
ge, wie staatliche Macht nach dem Abschied 
von der religiösen Einheit stabilisiert werden 
könnte. Schließlich hatte sich herausgestellt, 
dass der kriegerische Konflikt um die religi-
öse Wahrheit nicht imstande war, die Ketze-
rei zu besiegen. Er führte im Gegenteil nur zu 
Hass, Elend und Feindschaft. 

Auf diese Herausforderung antworteten die 
Politiques mit einem formellen Begriff des Frie-
dens, der im Kontrast zum Bürgerkrieg konzi-
piert wurde. Soziale Stabilität, Sicherheit und 
Ruhe wurden zur Priorität. Für die Politiques 
war der formelle Friede ein eigenständiges Gut, 
das sich selbst genügte (Böckenförde 1967: 
51). Als Voraussetzung für den Friedenserhalt 
galt die politische Einheit des Landes; diese 
wiederum war nur dann herzustellen, wenn 
die Befehlsgewalt des Königs als oberstes 
Gesetz geachtet wurde. Um eine solche über 
die Konfessionsstreitigkeiten hinausgehende 
Achtung zu erreichen, musste der König als 
Instanz agieren, die zwar nicht neutral im 

Sinne dessen war, dass er sich jenseits der Kon-
fessionen befand. Das wäre ohnehin undenk-
bar gewesen. Seine Aufgabe bestand vielmehr 
darin, die Konfessionen zu einem friedlichen 
Miteinender zu bewegen, indem sie ihn als 
politisch übergeordnete Instanz akzeptierten. 
Die religiösen Wahrheitsansprüche mussten, 
wie sich Lübbe (1986: 76) ausdrückt, politisch 
neutralisiert, ihrer rechtlichen Verbindlich-
keit entkleidet werden. Mit dem Ziel, endlich 
in Frieden und Sicherheit leben zu können, 
verschob sich der Bezugspunkt der Begrün-
dung von staatlicher Macht. Es konnte nicht 
mehr darum gehen, das Summum Bonum anzu-
streben, die Etablierung des einheitlichen Rei-
ches Gottes auf Erden. Das nun bescheidenere 
Streben bemühte sich darum, das Summum Ma-
lum abzuwenden: Krieg und Grausamkeit. Be-
zugspunkt wurde im Sinne der Grundlegung 
einer zunehmend innerweltlichen Konzeption 
der Mensch in seiner Bedürfnisnatur. 

Eine derartige Konzeption findet sich etwa 
bei Jean Bodin. Im sechsten Buch der Six livres 
plädiert er für eine gewisse Entflechtung von 
Religion und Herrschaft. Im Einklang mit ei-
ner langen Tradition ist Bodin aber auch der 
Meinung, dass der Staat auf die Religion als 
Loyalitätsressource nicht verzichten kann: Denn 
sie motiviere zum Gesetzesgehorsam und ge-
nerell zur Achtung der Obrigkeit (SL: IV.7, 
F653; dt. 151). Ideal wäre daher doch die reli-
giöse Einheit des Staates. Wenn es allerdings 
bereits zur Spaltung des Glaubens gekommen 
sei, dann solle der souveräne Fürst über den 
Parteien der Religionsstreitigkeiten stehen, 
um nicht zum partikularen Anführer zu wer-
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Insofern war es nicht 

notwendig, auf die eigene 

religiöse Identität zu verzichten. 

Es war vielmehr geboten, den 

Anspruch, der damit verbun-

den war, neu zu bestimmen 

respektive ihm entsprechende 

Grenzen zu ziehen.

den und damit in seiner Macht oder gar seiner 
Existenz gefährdet zu werden (SL: IV.7, F652; 
dt. 150). Und er solle, wenn seine Unterta-
nen in Sekten und konkurrierende politische 
Interessengruppen zerfallen, keine Gewalt 
anwenden, um sie zu bekehren. Die Herstel-
lung des Friedens und der damit verbundene 
Machterhalt ist hier die einzige Begründung, 
warum die Verschiedenheit des Glaubens in 
einem politischen Gebilde ertragen werden 
soll. Das Argument ist ein empirisch-prag-
matisches, das auf einer bestimmten Wahr-
nehmung der menschlichen Psychologie be-
ruht: Je mehr man versuche, mit Zwang auf 
den menschlichen Willen einzuwirken, desto 
störrischer würden sich die Betroffener ver-
halten (SL: IV.7, F654; dt. 152). Man könnte 
noch hinzufügen, dass Zwang Kleinigkeiten 
eine Bedeutung verleiht, die sie sonst nicht 
hätten: »nothing was ›indifferent‹ if it was 
forced.« (Lindberg 1996: 244)

Freilich müssen auch jene, die der reli
giösen Mehrheit angehören, einsehen, dass es 
vernünftig ist, dem Souverän in seiner Politik 
der Toleranz zu folgen. Wie können sie dazu 
bewogen werden? Der Schlüssel zur Lösung 
dieses Problems liegt in der Differenzierung 
von zwei Komponenten religiöser Überzeu-
gungen: Es gibt einerseits die Dogmen, seien 
sie nun zentrale Glaubenslehren oder eher am 
Rande dessen angesiedelt, was den Glauben 
ausmacht (adiaphora). An die Dogmen kann 
die Vorstellung geknüpft sein, dass die Vitali-
tät und Überlebensfähigkeit der Gemeinschaft 
(oder gar der ganzen Welt) davon abhängt, 
dass alle daran glauben und nach ihnen ihr 

Leben ausrichten. Damit nun Toleranz geübt 
werden kann, ist es nicht notwendig, die Dog-
men aufzugeben: Menschen können etwa ru-
hig weiter daran glauben, dass Christus wäh-
rend der Kommunion leiblich anwesend ist 
(Katholizismus, Luthertum) oder dass es sich 
um ein bloßes Gedenken handelt (Calvinis-
mus, Anglikanismus). Die zweite Vorstellung 
allerdings muss fallengelassen werden: Dass 
das Leben in der größeren Gemeinschaft von 
der Einheit des Glaubens abhängt (Creppell 
2003: 41). Insofern war es nicht notwendig, 
auf die eigene religiöse Identität zu verzichten. 
Es war vielmehr geboten, den Anspruch, der 
damit verbunden war, neu zu bestimmen re-
spektive ihm entsprechende Grenzen zu zie-
hen (Creppell 2003: 46).

Ob es denkbar und möglich ist, die eigenen 
Glaubenswahrheiten einzuhegen und sie eben 
nicht zu universalisieren und anderen aufzu-
erlegen, hängt jeweils von den politischen Be-
dingungen ab. Die Veränderungen, die Bodin 
mit seiner Staatstheorie mitgestaltet, ermög-
lichen es den Menschen, sich selbst komple-
xer wahrzunehmen – Religion als einen Teil 
ihrer selbst zu sehen und nicht als allein be-
stimmend für ihre Identität. Die Entwicklung 
des frühmodernen Staats und seine Fähigkeit, 
normative Autorität als politische Instanz zu 
erlangen, sind für diese Transformation von 
entscheidender Bedeutung (Creppell 2003: 
44–45)
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Der religiöse Irrtum der einen 

Person bedrohe die andere nicht 

und solle sie daher auch nicht 

bedrücken.

Liberale Begründungen: Locke

Einen wesentlichen Schritt in die Richtung 
eines modernen Umgangs mit religiösem Plu-
ralismus setzt John Locke. Er ringt praktisch 
sein ganzes Leben lang darum, eine brauch-
bare Konzeption für die Deeskalation religi-
öser Konflikte zu erarbeiten. Unbestrittener 
Höhepunkt dieser Bemühungen ist sein Letter 
Concerning Toleration (1689). Hier geht es Lo-
cke darum, die Menschen von den Fesseln 
sowohl des intoleranten, unterdrückerischen 
Staats als auch aus dem Würgegriff von Kir-
chen zu befreien, die Macht über Leben und 
Eigentum von Menschen beanspruchen – und 
im Konzert mit der politischen Macht, wie in 
England, auch ausüben. 

Ganz generell ist Locke daher im Letter be-
strebt, die Grenzen zwischen Religion und 
säkularer Staatsmacht angemessen zu bestim-
men, um jenen Raum auszumessen, in dem 
der religiöse Ausdruck berechtigt sein soll, 
sich auszubreiten. Er setzt dazu die Methode 
der Grenzziehung ein. Es bestehe die Mög-
lichkeit, die religiös motivierte menschliche 
Natur über die Etablierung von legitimen 
Zuständigkeitsbereichen zu bändigen und in 
ihren Handlungen zu kanalisieren. Als vor-
dringliche Aufgabe gelte dabei zunächst, prä-
zise zwischen den Angelegenheiten des civil 
government und jenen der Religion zu unter-
scheiden (LcT: 10). Ganz grundsätzlich soll 
dem Staat in Glaubensfragen keinerlei Kompe-
tenz zukommen. Dazu gehört auch, dass die 
Definitionsmacht darüber, was eine Glaubens-
angelegenheit darstellt, primär den Gläubigen 

selbst überantwortet wird. Dabei könne es 
nicht darum gehen, ob es wahr ist, dass die in-
dividuelle Rettung ein bestimmtes Verhalten 
verlangt. Es liege vielmehr ausschließlich an 
der Religionsgemeinschaft respektive an den 
Gläubigen selbst zu bestimmen, was ihr Glau-
ben fordert. 

Dementsprechend entzieht Locke dem Ma-
gistrat die Kompetenz, darüber zu befinden, 
was in der Religion indifferent oder geboten 
sei (Creppell 2003: 110). Diese Zurücknahme 
des Staates ist zu einem wesentlichen Element 
moderner Glaubensfreiheit geworden – und 
zu einem der zentralen Probleme, wenn es 
darum geht zu bestimmen, wie weit die Re-
ligionsfreiheit reicht. Noch in der »Kopftuch
entscheidung« des deutschen Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG 24.09.2003, 2 BvR 
1436/02) ist die Frage strittig, wer wie dar-
über zu bestimmen hat, welchen religiösen 
Stellenwert das Kopftuch hat und ob im Kopf-
tuchtragen eher ein religiöses oder eher ein 
politisches Statement zu sehen sei. Wenn es 
darum geht, die Grenzen der Religionsfrei-
heit zu bestimmen, kann sich der Staat solchen 
Fragen nicht völlig entziehen, er sollte sie aber 
jedenfalls mit der größtmöglichen Zurückhal-
tung angehen.

Privatpersonen sollen in zivilen Angele-
genheiten nicht nach religiöser Zugehörigkeit 
unterscheiden (LcT: 28–30). Der religiöse Irr-
tum der einen Person bedrohe die andere nicht 
und solle sie daher auch nicht bedrücken (LcT: 
30). Eine solche Perspektive ist, wie schon im 
Kapitel über Bodin gezeigt wurde, zentral 
für das Gelingen von Toleranz. Das bedeutet 
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Dementsprechend entzieht 

Locke dem Magistrat die Kom-

petenz, darüber zu befinden, 

was in der Religion indifferent 

oder geboten sei. Diese 

Zurücknahme des Staates ist zu 

einem wesentlichen Element 

moderner Glaubensfreiheit 

geworden …

nicht, dass alles im vermeintlich freien, fröh-
lichen Spiel von Differenzen aufgeht, denn es 
kann immer noch sein, dass die Doktrinen der 
einen die anderen bedrohen. Der Fokus wird 
aber verlagert: Als gefährlich soll nicht die 
schiere Existenz der anderen religiösen Über-
zeugung wahrgenommen werden. Die religi-
öse Person ist vielmehr nur dann mit Recht in 
einer Abwehrhaltung, wenn sie tatsächlich in 
ihrer eigenen Existenz oder in der friedlichen 
Durchführung ihrer religiösen Praktiken be-
droht wird. Das Nämliche gilt, wie sich gleich 
zeigen wird, für den Staat: Nur wenn er durch 
religiöse Gruppen aktiv in Frage gestellt wird, 
darf er sich dagegen wehren. 

Aus dem Pluralismus der religiösen Überzeugun-
gen muss eine staatliche Distanz zur je herrschen-
den Religion erwachsen. Der Herrscher mag an 
seine Religion glauben. Er kann aber nicht 
ohne Zweifel wissen, dass sie die einzig wahre 
Religion ist und soll sie daher auch nicht ande-
ren auferlegen dürfen. Locke weist mit diesen 
Gedanken dem Zweifel einen gewissen Stellen-
wert bei der Begründung religiöser Toleranz 
zu. Aber er möchte sich nicht darauf verlas-
sen: Selbst wenn es einen privilegierten Zugang 
zur religiösen Wahrheit gäbe, wäre es immer 
noch sinnlos und unzulässig, sie den Unterta-
nen aufzuzwingen. Locke betont durchgängig 
den speziellen Status des religiösen Glaubens 
im Vergleich mit anderen Überzeugungen: 
«No way that I shall walk in against the dic-
tates of my conscience, will ever bring me to 
the mansions of the blessed. I may grow rich 
by an art that I take no delight in; I may be 
cured of some disease by remedies that I have 

no faith in; but I cannot be saved by a religion 
that I distrust, and by a worship that I abhor.” 
(LcT: 52–54) 

Damit ist die Begründungsleistung erbracht 
und Locke wendet sich im Folgenden der An-
wendung seiner Prinzipien zu, namentlich der 
Vorgabe der rechten Grenzziehung zwischen 
den jeweiligen Zuständigkeiten. So spricht 
Locke dem Magistrat prinzipiell jede Kom-
petenz ab, normierend in den Gottesdienst 
einzugreifen (LcT: 56) Unrechtmäßige Hand-
lungen aber sind auch im Rahmen von religi-
ösen Zeremonien nicht erlaubt. Damit kommt 
man freilich zu einer schwierigen, nach wie 
vor aktuellen Frage: Was darf legitimer Weise 
rechtlich erlaubt oder verboten werden? Wo 
sind die Grenzen zu ziehen? 

Für eine Antwort darauf bietet sich ein 
Rückgriff auf die zentralen Aufgaben an, die 
Locke dem Magistrat zuschreibt: Er habe aus-
schließlich den Schutz von Leben, Freiheit und 
Gütern zu gewährleisten. Zu diesem Zweck 
kann auch die Erlassung von Vorschriften 
erforderlich sein, die den religiösen Bereich 
berühren. Wenn aber ein Gesetz etwas regelt, 
was auch Gegenstand eines religiösen Kultes 
ist, dann darf es das nur aus nicht religiösen 
Gründen tun. Intentionale Eingriffe in die 
Glaubensfreiheit sind untersagt. Als Beispiel 
bringt Locke ein Schlachtverbot von Kälbern, 
um einen aufgrund außergewöhnlicher Um-
stände fast zur Gänze zerstörten Bestand an 
Vieh wieder herzustellen. Ein solches Schlacht-
verbot würde auch ein Verbot des Opferns 
von Kälbern beinhalten – eine Konsequenz, 
der Locke zustimmt. Es handle sich aber eben 
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Sichtlich gibt es auch bei Locke 

Grenzen der Toleranz. Erstens, 

offen aufrührerische Kirchen 

sollen nicht toleriert werden. 

Zweitens, Doktrinen, die den 

Staat gefährden, die Rechte der 

Individuen auf ihr Eigentum 

nicht respektieren und Toleranz 

nur so lange üben, als sie sich 

selbst in der Defensive sehen, 

müssen nicht toleriert werden.

um eine rein politische Angelegenheit: Nicht 
das Opfern, sondern allein das Schlachten von 
Kälbern sei verboten (LcT: 66). Locke mahnt 
den Magistrat in diesen Dingen allerdings zu 
Zurückhaltung: Bekanntlich kann das Argu-
ment, es handle sich nicht um einen Eingriff 
in die religiöse Freiheit, weil das Motiv ein 
rein politisches sei, ein bloßer Vorwand sein. 

Sichtlich gibt es auch bei Locke Grenzen der 
Toleranz. Erstens, offen aufrührerische Kir-
chen sollen nicht toleriert werden. Zweitens, 
Doktrinen, die den Staat gefährden, die Rech-
te der Individuen auf ihr Eigentum nicht re-
spektieren und Toleranz nur so lange üben, als 
sie sich selbst in der Defensive sehen, müssen 
nicht toleriert werden. Diese Bemerkungen 
sind gegen die römische Kirche gerichtet, 
hatte doch Papst Pius V. im Jahr 1570 durch 
die Bulle Regnans in excelsis Königin Elisabe-
th I. exkommuniziert, den Verlust der Krone 
und ihre Absetzung proklamiert. Tatsächlich 
schließt Locke, und darin besteht eine zeitge-
nössische Grenze seines Ansatzes, die Katho-
liken aus dem Bereich des Tolerablen aus, weil 
ihre Loyalität dem Papst gegenüber aus ihnen 
potenziell illoyale staatliche Untertanen ma-
che. Das bedeutet aber auch: Ihr Ausschluss 
wird wie bei Bodin aus einem spezifisch po-
litischen Kalkül und nicht um der religiösen 
Wahrheit willen begründet. 

Schließlich, und dies ist die dritte Ein-
schränkung, könne nicht toleriert werden, 
wer nicht an Gott glaubt. «Promises, cov-
enants, and oaths, which are the bonds of hu-
man society, can have no hold upon an atheist. 
The taking away of God, though but even in 

thought, dissolves it all.” (LcT: 94) Toleranz 
gilt daher, so könnte es auf den Punkt gebracht 
werden, nicht dem individuellen Gewissen, 
sondern der vernünftigen Religion, die da-
durch charakterisiert ist, dass sie die von Loc-
ke postulierten Grenzziehungen anerkennt. 
Das Lockesche Konzept der Toleranz operiert 
dann aber an seinen Grenzen auch mit Unter-
stellungen, die sich aus früheren ebenso wie 
befürchteten Gefährdungslagen heraus erge-
ben. Dem Katholiken und dem Muslim wird, 
egal wie loyal er sich verhält, nicht getraut; 
man nimmt an, er sei in einem permanenten 
Verschwörungszustand, der sich bei gegebe-
ner Gelegenheit realisieren wird. Die schiere 
Existenz des Atheismus schließlich soll alles 
in Frage stellen. Es sind reine Zuschreibungen, 
die Locke dazu treiben, seine eigene Konzep-
tion zu unterlaufen: Dass es nämlich darauf 
ankommt, was jemand tut, wenn es um die 
Frage geht, ob er oder sie in ihrer »Differenz« 
toleriert werden kann oder nicht.

Walzer (1998: 12) formuliert etwas rotzig, 
Lockes Art, mit einem »religiösen oder eth-
nischen Pluralismus zurechtzukommen«, sei 
»auf die Erfahrungen protestantischer Sekten 
in bestimmten Gesellschaftstypen zugeschnit-
ten«, und ihre Brauchbarkeit für andere Kon-
texte müsse erst erwiesen werden. Tatsäch-
lich ist sie darauf angelegt, dass sich Religion 
und Politik, die Bürgerin und die Gläubige 
in einer Weise differenzieren lassen, wie Lo-
cke dies vorschlägt und wie es grosso modo 
in westlichen säkularen Gesellschaften – mit 
jeweiligen nationalen Besonderheiten – üblich 
geworden ist. Die Konzeption lebt davon, dass 
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Bayles Toleranzbegründung … 
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im Wesentlichen auf zwei 

Kriterien: die Notwendigkeit 

der wechselseitigen Recht­

fertigbarkeit von Zwang mit 
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von Glaubenswahrheiten 

andererseits.

religiöse Gruppen ihre Ansprüche, das Leben 
der Gläubigen zu bestimmen, zurücknehmen 
und sich so auf einen bestimmten Bereich 
zurückziehen, dessen Grenzen vom Staat de-
markiert werden. Das kann als privatisieren-
de Engführung kritisiert werden – allerdings 
stellt sich die Frage, ob es dazu prinzipielle 
Alternativen gibt. Was die Begründung von 
staatlicher Toleranz ebenso wie wechselsei-
tiger Toleranz auf der Ebene der Rechtsunter-
worfenen anbelangt, ist allerdings das letzte 
Wort noch nicht gesprochen. 

Reziprozität und die Trennung 
von Glauben und Wissen: Bayle

Pierre Bayle (1647–1706) stellt bereits in sei-
nem Frühwerk Pensées diverses sur la Comète 
(1683) die aus der Sicht seiner Zeit nachgerade 
unerhörte Behauptung auf, dass der Atheismus 
kein größeres Übel darstelle als die Idolatrie. 
Theoretisch fundiert Bayle seine berühmte, 
als »Bayles Paradox« bekannt gewordene The-
se in einer Analyse der menschlichen Hand-
lungsmotivation. Seine Vorgänger waren der 
Meinung, dass moralisches Handeln ohne 
Glauben undenkbar sei. Demgegenüber rela-
tiviert Bayle den Stellenwert der Gottesfurcht 
und gießt seine Einsicht in einen »moralischen 
Aphorismus«: »Gottesfurcht und Gotteslie-
be sind nicht immer das wirksamste Prinzip 
der menschlichen Handlungen.« (HW: 572) 
Daher könne es auch nicht als »anstößiges 
Paradoxon« gelten, »dass Leute ohne Religi-
on durch die Triebkräfte des Temperaments, 
verbunden mit der Liebe zum Lob und unter-

stützt durch die Furcht vor Schande, stärker 
zur Sittlichkeit angetrieben werden als andere 
Leute durch die Regungen ihres Gewissens.« 
(HW: 572)

Angesichts der »Schwäche der Vernunft«, 
die Bayle ebenfalls konstatiert, scheint ein 
maßvolles Temperament so oder so ein wich-
tiges Korrektiv zu sein. Denn die Vernunft, 
die den Menschen doch gegeben sei, um ihnen 
»den rechten Weg zu weisen«, könne in viele 
»Verirrungen« führen (HW: 113). Gleichzei-
tig ist Vernunft für Bayle das, was Menschen 
miteinander verbindet, wenn der Glaube sie 
voneinander trennt. Damit sind wir bei einer 
für ihn ganz wesentlichen Differenzierung an-
gelangt, welche eine elementare Grundlage 
seiner Konzeption der Toleranz darstellt: der 
Unterscheidung von Glauben und Wissen, von 
religiöser Überzeugung und Vernunft. Jeder 
Mensch habe Teil am Gottgegebenen »Licht« 
der Vernunft, und jeder Mensch sei von daher 
prinzipiell fähig, auch deren Grenzen wahr-
zunehmen und zu akzeptieren. 

Wo liegen nun die Grenzen der Vernunft? 
Nach Bayle zeigen sie sich etwa darin, dass es 
nicht möglich sei, mit den Mitteln der Ver-
nunft den Streit um die wahre Religion zu 
entscheiden. Den Menschen sei es versagt, 
letztgültige Einsicht in Wahrheit oder Irrtum 
der Religion zu erlangen, und der vernünf-
tigen Person leuchte das auch ein. In diesem 
Sinne streicht Forst (2003: 243) das Innova-
tive an Bayles Denken heraus: »Die Vernunft 
umfasst den religiösen Streit, nicht so, dass 
sie ihn entscheiden kann, aber so, dass die 
Kontrahenten wissen, dass sie sich auf einem 
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Gebiet bewegen, das von ›vernünftigen Diffe-
renzen‹ gekennzeichnet ist. Bayle ist der Erste, 
der diese Kennzeichnung des ›vernünftigen 
Glaubens‹ herausarbeitet.« Der vernünftige 
Glaube nimmt sich zurück, weil er weiß, dass 
die Glaubensangelegenheiten nicht mit den 
Mitteln der Vernunft entschieden werden 
können. Weder die Einsicht in die Grenzen 
der Vernunft noch die Wahrnehmung des 
anderen Glaubens müssen aber zum Zweifel 
am eigenen Glauben führen: Denn der eige-
ne Glaube sei, in den Worten von Forst (2003: 
334), dadurch »in keiner Weise widerlegt oder 
zu etwas Subjektivem geworden.«

Das ist eine sehr starke These. Sie beruht 
darauf, dass Glaube und Wissen voneinander 
so säuberlich entkoppelt werden können, wie 
dies hier behauptet wird. Die Frage, ob der 
Pluralismus religiöser Überzeugungen die Fe-
stigkeit des eigenen Glaubens völlig unangeta-
stet lassen kann, ist aber mit guten Gründen 
umstritten und letztlich eine Angelegenheit, 
die nicht generell sondern ausschließlich von 
jeder Person für sich selbst beantwortet wer-
den kann. Allein die Existenz des Atheismus, 
der mit dem Zweifel an tradierten Glaubens-
wahrheiten beginnt, zeigt die Brisanz der 
vernunftmäßigen Auseinandersetzung mit 
Glaubenswahrheiten, die schon in der Bibel 
verpönt war. Glauben erscheint insofern, wie 
Bayle oft betont, als Gnade. Um eine Gnade 
kann Gott nur gebeten werden; »wenn Eure 
Gebete nicht erhört werden so ist Euer Übel 
unheilbar.« (HW: 597) 

Eine nicht skeptische Schlussfolgerung, wie 
Bayle und mit ihm Forst sie ziehen will, ist 

in allgemeiner Form nicht möglich. Allen-
falls kann sie im Einzelfall selbst gezogen 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass man 
den Glauben nicht intellektuell-theoretisch 
kurzschließt, sondern ihn als eingebettet in 
eine kommunikative Praxis wahrnimmt, die 
sich im Leben mit anderen stimmig realisiert. 
Wer diesen Rückhalt nicht hat oder wer die 
religiös durchdrungene Lebensform aus ande-
ren Gründen als defizitär wahrnimmt – etwa 
weil innerhalb dieser Lebensform bestimmte 
Personen oder Gruppen unterdrückt werden 

– wird gegebenenfalls entsprechende Konse-
quenzen ziehen: durch Abwendung vom Glau-
ben oder durch den Versuch, den »wahren 
Glauben« von der als problematisch angese-
henen Praxis zu lösen. Eben solche neue Deu-
tungen standen am Beginn der Reformationen, 
und sie haben die europäische Geschichte auf 
den bekannten langen Weg des Ringens um 
friedliche Koexistenz geschickt.

Für das Gelingen der friedlichen Koexis-
tenz wird eine entscheidende Rolle spielen, 
um welche Glaubensinhalte es geht, die durch 
den abweichenden Glauben der anderen, wie 
der Philosoph es will, nicht widerlegt werden. 
Es kann sich dabei nur um solche Inhalte han-
deln, die »nebeneinander« bestehen können 
und nicht miteinander kollidieren. Bei den 
Mysterien ist das wohl der Fall, denn an sie zu 
glauben hat an sich noch keine Konsequenzen 
für das Verhalten anderen gegenüber. Anders 
verhalten sich die Dinge bei normativen Vor-
gaben aus dem Bereich der Religion. Bei der 
Frage nach ihrer Berechtigung und Haltbar-
keit ist nach Bayle ein moralischer Beurteilungs-
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maßstab anzuwenden, der auf der Vernunft 
beruht. Das entsprechende Prinzip legt Bayle 
zu Beginn des ersten Teils seines Commentaire 
Philosophique dar. In dieser Schrift will er die 
Pflicht zum Bekehrungszwang widerlegen, 
welche seit Augustinus aus dem biblischen 
Gleichnis »Compelle Intrare« generiert wird. 
An ihren Anfang stellt Bayle sein Vernunft-
prinzip: Wann immer der wörtliche Sinn ei-
ner Passage die Begehung eines Verbrechens zur 
Pflicht mache, dann sei er zurückzuweisen 
(CP: I.1, 85–86).

Dieses Kriterium findet sich mit Blick auf 
andere Religionen als das Christentum be-
reits bei Locke, wenn es um die Frage geht, 
wann der Staat in die Freiheit der Religi-
onsausübung eingreifen darf. Bei Bayle wird 
die Maxime der Verbrechensverhütung zur 
Auslegungsmethode bei der Interpretation 
der Heiligen Schrift.1 Bayle betont, bereits 
Augustinus habe das Prinzip entwickelt, den 
metaphorischen vom wörtlichen Sinn zu un-
terscheiden (CP: I.1, 86). Allerdings ist Bayle 
sich, wie Schneewind bemerkt, wohl darüber 
im Klaren, dass sein Bestehen darauf, morali-
sche Standards zur Interpretation der Heiligen 
Schrift heranzuziehen, durchaus revolutionä-
re Implikationen hat (Schneewind 1998: 282). 
Nicht nur, dass die Philosophie sich damit in 
Fragen der Moral über die Religion erhebt. 
Das ist ja nur der Anfang. Im Weiteren ist zu 
klären, welche moralischen Kriterien heranzu-

1	 Vgl. zur analogen Kantischen Position (RG, A 
152/B 161, 767; SF A 70; 314) Habermas (2005: 
221).

ziehen sind, um eine Handlung als Verbrechen 
zu charakterisieren. 

Bayle muss demnach den Begriff der Ver-
nunft in Angelegenheiten der Moral, die ihr 
genuines Betätigungsfeld sind, einer näheren 
Bestimmung zuführen: Alle moralischen Re-
geln, so seine These, müssen einer Überprü-
fung unterworfen werden, die sich an einer 
natürlichen Idee der Gerechtigkeit bzw. Bil-
ligkeit (idée naturelle d’équité) orientiert, und 
zwar unter möglichstem Ausschluss vorhan-
dener Leidenschaften und Vorurteile. Damit 
das Urteil in moralischen Fragen nicht ver-
stellt sei, erachtet Bayle es für notwendig, von 
allen partikularen Interessen abzusehen und 
eine Perspektive jenseits der Vorurteile der 
eigenen Kultur einzunehmen. Man müsse sich 
immer fragen, ob die betroffene Angelegen-
heit als solche gerecht sei, ob eine Praxis, aus 
der kühlen Distanz betrachtet, auch verdiene, 
implementiert zu werden. Mit diesem Krite-
rium kann Bayle als Vordenker des kantischen 
kategorischen Imperativs gelten.

Bayle will nicht als religiöser Skeptiker er-
scheinen oder religiösen Skeptizismus als Vo-
raussetzung für das Üben von Toleranz postu-
lieren. Schließlich reicht die Differenzierung 
von Glauben und Wissen als solche in der Tat 
nicht aus, um die Schlussfolgerung der Tole-
ranz zu tragen. Denn allein die Tatsache, dass 
jemand nicht wissen (nur glauben) kann, ob ge-
rade die eigene Religion die richtige ist, führt 
nicht notwendiger Weise zur Einsicht, dass 
es keinen Zwang in der Religion geben darf. 
Daher führt Bayle als zusätzliche Prämisse die 
Notwendigkeit der wechselseitigen Rechtfertigung 
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von Zwang ein. Weil Zwang in Glaubensfragen 
aufgrund des religiösen Pluralismus nicht auf 
der letztgültigen Wahrheit einer spezifischen 
Glaubenslehre beruhen könne, weil also daher 
keine hinreichend guten Gründe für solchen 
Zwang vorgebracht werden können, sei er als 
unzulässig abzulehnen. Das bedeutet: nicht 
wissen, nur glauben zu können, dass die eige-
ne Lehre wahr ist, disqualifiziert sich als Basis 
für Zwang in der Religion.

Denn würde sich eine Religion herausneh-
men, eine andere zu verfolgen, so müsste sie 
der anderen, von ihr verfolgten, das nämliche 
Recht zugestehen; ein solches Recht könnte 
sich nur aus der Wahrheit der religiösen Über-
zeugung ergeben, und eine solche Wahrheit sei 
aufgrund der Besonderheit des Glaubens nicht 
zu haben. Eine Religion, die sich auf diese 
Einschränkung ihres Geltungsanspruchs nicht 
einlasse, sei daher nicht zu tolerieren. Über 
diese Argumentation gelangt Bayle wie ande-
re protestantische Theoretiker vor ihm dazu, 
die Papisten für intolerabel zu halten, denn sie 
würden diese Grenze nicht akzeptieren (CP: 
II.5, 249; Übersetzung bei Forst 2003: 340). 
Es ist also die Inkohärenz akurat jener Prin-
zipien, denen religiöse Verfolger anhängen, 
die ihren Standpunkt unhaltbar macht. Sie 
geraten in einen Selbstwiderspruch.

Der Papismus gehört nach der Einschät-
zung Bayles zu den gefährlichsten Lehren 
überhaupt. Gegen sein Eindringen und Fest-
setzen im Land hält er strenge Gesetze für 
legitim und empfiehlt, die Papisten dort, wo 
sie leben, wie er blumig schreibt, in Ketten 
zu halten wie Löwen und Leoparden (CP: 

II.5, 246). Man müsse ihnen die Macht neh-
men zu schaden. Bayle setzt sich dafür ein, zu 
diesem Zweck einige wenige gute und strenge 
Normen zu implementieren. Welche genau, 
sagt er allerdings nicht. Dagegen setzt er der 
Reichweite staatlichen Eingreifens gegen die 
Papisten Grenzen: Jegliche Angriffe gegen sie 
und ihr Eigentum gelten als verpönt; überdies 
sei die häuslich-private Religionsausübung 
ebenso erlaubt wie die Erziehung ihrer Kin-
der in ihrem Glauben. Bayle weist besonders 
darauf hin, dass man keine Belohnungen für 
Konversionen aussetzen dürfe (CP: II.5, 246).

Jeglicher Zwang, sei es zur Konversion, sei 
es ein Gewissenszwang anderer Art ist damit 
selbst gegen Papisten illegitim. Schließlich wi-
derspreche solch intolerantes Verhalten dem 
Recht ebenso wie der Vernunft. Gesetze, die 
in die Gewissensfreiheit eingreifen, würden 
die Kompetenzen der Gesetzgebung über-
schreiten und seien daher als null und nich-
tig anzusehen (CP: II.5, 244). Die alleinige 
Aufgabe weltlicher Gesetze bestehe darin, die 
öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Da-
mit gelangen wir mit Bayle zu dem wichtigen 
Ergebnis, dass dem staatlichen Ausdruck von 
Intoleranz (um religiöse Intoleranz im Zaum 
zu halten) elementare Grenzen gesetzt sind. 
In der Sorge um die öffentliche Sicherheit darf 
der Staat nur dann eingreifen, wenn diese tat-
sächlich konkret gefährdet ist; Vertreibung 
und Zwangskonversionen scheiden (auf dem 
Weg des Größenschlusses) als Mittel explizit 
aus. Die Logik des Verdachts spielt bei Bayle 
eine geringere Rolle als bei Locke; er scheint 
weniger Angst davor zu haben, dass die Ka-
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tholiken in der Stille des Privaten Komplotte 
schmieden, um die öffentliche Ordnung zum 
Einstürzen zu bringen. 

Bayles Toleranzbegründung geht über die 
aus der Reformation rührende Argumenta-
tion der Unverfügbarkeit des nur scheinbar 
freien, vielmehr an Gott gebundenen Gewis-
sens weit hinaus. Er stützt seine Argumenta-
tion im Wesentlichen auf zwei Kriterien: die 
Notwendigkeit der wechselseitigen Rechtferti-
gbarkeit von Zwang mit guten Gründen ei-
nerseits und die epistemische Relativierung von 
Glaubenswahrheiten andererseits. In diesem 
Sinn betont Forst als Bayles besonderes Ver-
dienst, dass sich aus seiner Theorie jene »sim-
ple Wahrheit« destillieren ließe, »dass unter 
Menschen als Menschen jeder Zwang nach Re-
geln der Wechselseitigkeit rechtfertigungs-
bedürftig ist und für einen Glaubenszwang 
gute Gründe fehlen.« Erst darin würden »die 
konzeptuellen Möglichkeiten« liegen, Wissen 
und Glauben »hinreichend zu unterscheiden.« 
(Forst 2003: 350) 

Ist es aber nicht vielmehr so, dass Bayles 
Ansatz solche Unterscheidungen nicht ermög-
licht, sondern dass er im Gegenteil darauf be-
ruht? Dass für Glaubenszwang gute Gründe 
fehlen ist eine These, die ebenfalls der Be-
gründung bedarf. Religiöse Fanatiker halten 
die Gründe, mit denen sie Zwang zum Glau-
ben rechtfertigen, für absolut hinreichend. 
Was kann ihnen entgegen gehalten werden? 
An dieser Stelle scheint mir dann unabdingbar, 
mit Locke die Unverletzlichkeit des Gewis-
sens ins Spiel zu bringen. Allerdings müsste 
das Gewissen sich in der Tat vom Religiösen 

emanzipieren, so dass nicht nur Gläubige sich 
darauf berufen können, um das Festhalten an 
ihren jeweiligen religiösen Überzeugungen zu 
rechtfertigen, sondern ebenso die Atheisten. 

Für die Entwicklung eines tragfähigen 
Konzepts der Toleranz scheint es somit erfor-
derlich, jene Aspekte, die Bayle und Locke je 
unterschiedlich betonen, miteinander zu ver-
binden und in ihrem Verständnis zu erweitern: 
die Gewissensfreiheit, die Trennung von Wis-
sen und Glauben, die Einsicht, dass es nicht 
vernünftig ist, ja, dass es mangelnden Respekt 
vor der anderen Person zeigt, ihr den eigenen 
Glauben aufzwingen zu wollen, schließlich die 
ganz wichtige Differenzierung zwischen reli-
giösen und politischen Gründen für die Fest-
legung der Grenzen der Toleranz. Mit Locke 
und Bayle hat die politische Philosophie nun 
ein effektives Instrumentarium entwickelt, 
um staatliche Eingriffe in die religiöse Freiheit 
als Unrecht zu stigmatisieren. Fraglos fanden 
sie weiter statt. Aber der Legitimationsdruck, 
unter dem sie standen, wurde immer gravie-
render, je mehr sich politische Macht und reli-
giöse Wahrheit auseinander bewegten. 

Gebändigte Staatsmacht:  
Montesquieu

Montesquieu knüpft in seinen Betrachtungen 
über Religion unmittelbar an Bayle an. Für 
viele seiner Thesen hat Montesquieu nur Ver-
achtung übrig. Insbesondere das »Paradoxon 
des Bayle«, die Vorstellung, auch Atheisten 
könnten tugendhaft und gesetzeskonform han-
deln, stellt er als absurd hin: »Bayle will«, so 
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meint Montesquieu polemisch, »angeblich be-
wiesen haben, man sei besser Atheist als Göt-
zenanbeter. Mit anderen Worten heißt das: es 
ist nicht so gefährlich, überhaupt keine Reli-
gion zu haben als eine schlechte.« Montesqui-
eu hält diesen Gedanken für einen schlichten 
und gefährlichen Trugschluss. Bereits aus der 
Vorstellung der »Nichtexistenz Gottes« der 
Gedanke menschlicher »Unabhängigkeit oder, 
wenn dieser Gedanke uns nicht möglich ist, 
[ergebe sich] der Gedanke an Aufruhr.« (EL: 
XXIV.2 W365) Bayles Ansicht, die Religion 
sei nicht das Hauptmotiv für Gesetzesfurcht, 
lehnt Montesquieu ohne weitere Begründung 
ab, indem er bloß behauptet, dass die bürger-
lichen Gesetze eben kein hinreichendes Motiv 
für Gesetzesgehorsam abgeben (EL: XXIV.2). 
Auf Bayles Verankerung der Gesetzesfurcht 
in Angst vor Strafen, Gewohnheit und einem 
maßvollen Temperament geht Montesquieu 
nicht ein. Nur der Glaube an Gott sei imstan-
de, die menschliche Neigung zum Machtmi-
ssbrauch im Zaum zu halten: Die Religion sei 
»der einzig mögliche Zügel für die Verächter 
der Menschengesetze, und diese mögen sich 
vergeblich dagegen aufbäumen.« (EL: XXIV.2, 
W365) 

Allerdings muss es nicht unbedingt eine 
bestimmte, und auch nicht die christliche Re-
ligion sein, die den Staat zusammenhält. Ide-
al wäre es jedenfalls, wenn nur eine Religion 
herrscht. »Hat man es in der Hand, ob man ei-
ner neuen Religion im Staate Raum geben will 
oder nicht, so sollte man sie nicht einlassen.« 
(EL: XXV.10, W387–388) Denn Religionen, 
die sich ausbreiten, seien mit Bekehrungseifer 

verbunden, und das führe meist zu Unruhe. 
Andererseits lasse sich das Etablieren einer 
neuen Religion oft nicht verhindern. Wenn 
nun eine oder mehrere andere Religionen es 
geschafft haben, sich an einem Ort neben der 
traditionellen Religion zu verankern, dann 
sei Toleranz die beste Strategie (EL: XXV.10). 
Die Perspektive ist hier wiederum strategisch: 
Es gehe darum, Frieden und Stabilität zu er-
halten. 

Die Behörden sollen sich tunlichst aus reli-
giösen Angelegenheiten heraushalten, denn ge-
gen die großen Drohungen und Verheißungen 
der Religion kommen sie nicht an. Sie können 
nicht gegen, sondern nur mit ihnen regieren. 
Sollten sie dennoch versuchen, den Menschen 
die religiösen Überzeugungen zu rauben, hät-
ten diese den Eindruck, es bliebe ihnen nichts 
von dem übrig, was ihnen wichtig ist (EL: 
XXV.12, W389). Auch Montesquieu betont 
die identitätskonstitutive Dimension des re-
ligiösen Glaubens, der nicht irgendeinen ver-
fügbaren Teil der Person ausmacht, sondern 
untrennbar mit ihrem Selbstbild verwoben 
ist. Hier einzugreifen riskiere immer höchste 
Gegenwehr und sei daher im Wesentlichen 
kontraproduktiv: Der religiöse Mensch sei 
so gestrickt, dass er unter dem Druck, seine 
Überzeugungen aufzugeben, tendenziell zum 
Fanatiker werde.

Wenn man wolle, dass die Menschen von 
ihrer Religion lassen, dann solle man sie bes-
ser »mit Gunstbeweisen, Annehmlichkeiten 
des Lebens, Aussichten auf Gut und Geld« da-
von weglocken (EL: XXV.12, W389). Gewiss 
sind auch hier getreu der Montesquieuschen 
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Logik die Segnungen des Handels gefragt: Im 
Kapitel über den Handel hält er fest, dass des-
sen Gesetze »die Sitten läutern.« Der Handel 
würde von »schädlichen Vorurteilen« heilen, 
»barbarische Sitten« abschleifen und über-
haupt eine mäßigende Wirkung entfalten 
(EL: XX.1, W326). Zu den »natürlichen Fol-
gen« des Handels zählt Montesquieu außer-
dem die Friedensliebe (EL: XX.2). Freilich 
ist dem entgegenzuhalten, dass das Gelingen 
dieser Strategie erst recht wieder Gegenwehr 
hervorrufen mag. Religiöse Menschen wer-
fen ihren »lauen« Mitmenschen genau das 
vor: Fehlende Werte, mangelnden Sinn und 
den Verlust der Bereitschaft, für die eigenen 
Überzeugungen gegebenenfalls auch mit dem 
eigenen Leben einzustehen, etc. Das ist eine 
auch heute aktuelle Quelle von Konflikten, 
die mitunter auf Problemen beruhen, die an-
dere Person in ihren Motivationen zu verste-
hen. Darüber hinaus tendieren die Menschen 
dazu, ihre jeweiligen Zugänge für überlegen 
zu halten, was wiederum die entsprechenden 
Konflikte eher verschärft.

Zur Notwendigkeit der  
Glaubensfreiheit: Kant 

Kant geht mit seiner Konzeption des Verhält-
nisses von Religion und Politik noch einen 
Schritt weiter. Toleranz ist ihm schon nicht 
mehr genug; vielmehr solle den Menschen in 
religiösen Dingen »volle Freiheit« (WA: 60) 
eingeräumt werden. Kant hält es für »schlech-
terdings unerlaubt«, »eine beharrliche, von 
niemand öffentlich zu bezweifelnde Religions-

verfassung« rechtlich vorzuschreiben (WA: 
58). Ein Volk könne eine solche Vorgabe, wo-
durch die Aufklärung gleichsam vernichtet 
werde, nicht beschließen, weil es damit »die 
heiligen Rechte der Menschheit verletzen und 
mit Füßen treten« (WA: 58) würde. Und was 
ein Volk selbst nicht über sich beschließen 
könne, das dürfe auch ein Monarch nicht, des-
sen »gesetzgebendes Ansehen« genau darin 
bestehe und darauf beruhe, den vereinigten 
Willen des Volks zum Ausdruck zu bringen. 
Was seine Untertanen »um ihres Seelenheils 
willen zu tun nötig finden«, so Kant schroff, 
»das geht ihn nichts an« (WA: 59). Seine Auf-
gabe bestehe ausschließlich darin, die Gren-
zen gleicher Freiheit zu sichern.

Der »Geist der Freiheit« (WA: 60), der 
dann herrsche, habe einen Pluralismus an 
»Glaubensarten« im Staat zur Folge. Dieser 
sei auch unhintergehbar. Bedeutsam ist in die-
sem Zusammenhang die strenge Differenzie-
rung, die Kant zwischen Legalität und Mora-
lität vornimmt. Der Staat habe keinen Zugriff 
auf die Motivation zum Handeln nach äußeren 
Gesetzen, sondern nur auf das Handeln selbst. 
Er könne nur legales Verhalten erzwingen, ein 
Handeln im äußeren Einklang mit den recht-
lichen Vorgaben. Die äußere Gesetzeskonfor-
mität ist erzwingbar. Das Gewissen, die inne-
re Einstellung ist dem Gesetzgeber und seinen 
Exekutoren aber nicht zugänglich.

Mit der Differenzierung von Legalität und 
Moralität sind wir an dem Punkt angelangt, 
an dem frühere Theoretiker die Notwendig-
keit der Religion eingeführt haben, um Ge-
setzesgehorsam zu verbürgen. Nun stellt Kant 
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den Gesetzesgehorsam zwar in den Kontext 
der Religion, aber er macht die Religiosität 
dennoch nicht zur conditio sine qua non des 
funktionierenden Staates. In der Schrift Zum 
ewigen Frieden formuliert er ganz im Gegenteil 
die drastische These, es müsse möglich sein, 
einen Staat zu konzipieren, der selbst für ein 
»Volk von Teufeln« funktioniere, wenn sie 
denn nur Verstand haben (EF: 224). Kant po-
stuliert demnach für das Funktionieren des 
Staats nicht die Notwendigkeit tugendhafter 
Untertanen, die sich, wie er in der Tugend-
lehre schreibt, dadurch auszeichnen würden, 
dass sie ihre »eigene Vollkommenheit« anstre-
ben und »fremde Glückseligkeit« befördern. 
Vielmehr reichten Intelligenz und Selbstinte-
resse aus. Schon von daher könne es nicht die 
Aufgabe des Staats sein, die Lebensweise und 
den Charakter der Menschen zu beeinflussen.

Die Vorstellung eines Tugendstaats ist Kant 
ein Gräuel, zumal seine entscheidende Ein-
sicht in die Konstitution der Moral darauf 
hinausläuft, dass der gute Charakter nicht 
aufgezwungen werden könne, weil er eine 
Leistung der einzelnen Person darstelle. Von 
daher wäre die Ausübung von Zwang, schon 
gar von Seiten staatlicher Autoritäten, mit 
Blick auf das angepeilte Ziel selbst zerstöre-
risch. Darüber hinaus gilt hier dasselbe, was 
bereits Locke in der Frage religiöser Über-
zeugungen festgehalten hat: Der Herrscher 
hat keinen Vorsprung an religiöser wie mo-
ralischer Einsicht. Kantisch gewendet ist der  

Herrscher aus ebenso krummem Holz wie sei-
ne Untertanen; sittlich wird er ihnen nichts 
vormachen können (GA: 41). Daher schränkt 
Kant seine Kompetenz auch so streng auf den 
Bereich des äußeren Rechts ein.

Wenn Kant davon spricht, die Lösung des 
Problems der Politik müsse auch für ein Volk 
von Teufeln funktionieren, dann hat das eine 
ganz bestimmte Pointe: Ausgangspunkt seiner 
Überlegungen sind die Menschen, wie sie sind 
und nicht wie sie sein sollen (SF: 365). Kant 
will den Staat nicht auf eine idealistische Kon-
zeption eines von Vernunft und Vaterlandslie-
be geprägten citoyen stützen, der zum Behuf 
der Staatsgründung allererst hergestellt werden 
müsste.2 Nun hat Kant der Frage nach dem 
»Beitrag sittlicher Anerkennungsvorausset-
zungen gleicher Individuen für eine dem Frei-
heitsgebot adäquate institutionelle Rechtsver-
wirklichung nur untergeordnetes Augenmerk 
geschenkt« (Luf 1992: 150). Nach dem Verlust 
der Religion als Basis des Gesetzesgehorsams 
bleibt eine Leerstelle, die Kant mit optimi-
stischen geschichtsteleologischen Annahmen 
nur unzureichend füllt. Die Existenz die-
ser Leerstelle mag zu jenem Risiko gehören, 
das um der Freiheit willen einzugehen ist. 
Schließlich, dies kann hinzugefügt werden, 
spricht auch nichts dafür, dass die Menschen, 
als sie noch stärker im Glauben verankert wa-
ren, mehr Gesetzeskonformität an den Tag 
gelegt haben.

2	 Das ist die »zentrale Paradoxie« der Republik
idee bei Rousseau; siehe dazu Somek (1992: 55–56).
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